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BREMEN (FR). Wer hier einziehen wird, ge-
nießt nach Überzeugung des Bauträgers
den Weitblick und beweist ihn zugleich:
Weit reicht der Blick von den großen Balko-
nen bis zu den Domtürmen und den Baum-
kronen des nahen Bürgerparks. Weitbli-
ckend, wer sich für eine energiesparende
Bauweise entscheidet – eine Absicherung
gegen steigende Energiepreise.

Das Haus „City-Ambiente“ verfügt über
ein Energiespar-Potenzial, das selbst die
neueste Norm, die EnEV 2009, übertreffe, er-
läutert bauatelier nord. Das Unternehmen
fügt hinzu, dass auch der Schallschutz über-
durchschnittlich ausfalle. Weil das Haus
den hohen Anforderungen des „KfW-60“-
Standards genügte komme der Bauherr in
den Genuss zinsgünstiger Finanzierungsmit-
tel. Dies und die nie-
drigeren Heizkosten
sind auch für Kapital-
anleger von stei-
gender Bedeutung.
„Wohnungen lassen
sich besser vermie-
ten, wenn die Neben-
kosten niedrig ausfal-
len“, so der Bauträ-
ger. Er habe festge-
stellt, dass wachsen-
des Interesse bei auf
Sicherheit bedachten Kapitalanlegern be-
steht, ihr Geld in zukunftsgerecht konzipier-
ten Immobilien anzulegen.

Der Startschuss für das neue Haus erfolgt
zu einer Zeit, in der das Nachbarhaus „City-
Palais“ kurz vor der Fertigstellung steht und
die Wohnungen weitgehend verkauft sind.
Der Architekt Albert Jo Meyer erläutert das
Planungskonzept: „Transparenz zeichnet
die Grundrisse aus, in die Bauherren-Wün-
sche aufgrund der langjährigen Erfahrung
eingeflossen sind.“

Breite, bis auf den Boden heruntergezo-
gene Fensterelemente öffnen sich zu den
neun bis zwölf Quadratmeter großen Balko-
nen beziehungsweise zu Dachterrassen (bis
zu 20 Quadratmeter). Küche und Wohn-
raum fließen meist großzügig ineinander
über. Beliebt sind nach Auskunft des Bauan-
bieters die geräumigen Badezimmer mit gro-
ßem Fenster sowie Verbindungstür zum
Schlafraum und Gäste-Bad mit bodenglei-
cher Dusche. Die gehobene Ausstattung ent-
spreche den anspruchsvollen Kunden. Alle
Wohnungen und die Tiefgarage werden
über elegant gestaltete Lifts erreicht. Im

Haus „City-Ambiente“ kann man bis ins
hohe Alter wohnen, denn alles wurde barrie-
refrei geplant.

Zwei-Zimmer-Wohnungen werden ab
106800 Euro angeboten, Drei-Zimmer-Woh-
nungen ab 139900 Euro. Große Objekte (90
Qudratmeter) sind ab 179900 Euro erhält-
lich, Vier-Zimmer-Wohnungen werden ab
219800 Euro angeboten. Ganz oben für die
etwa 144 Quadratmeter großen Maisonette-

Wohnungen mit je zwei Dachterrassen rei-
chen die Preise bis 308700 Euro. Eine zusätz-
liche Courtage fällt nicht an, die Zahlung er-
folgt bei Bezug. Als Service werden die In-
zahlungnahme von Altimmobilien und für
Vermieter eine Mietgarantie geboten.

Die Musterwohnungen im Nachbarhaus
(Ricarda-Huch-Straße 7 bis 9) sind heute
und morgen von 14 bis 17 Uhr offen. Heute
erläutert zudem ein kompetenter Energieex-

perte die Vorteile zukunftsgerechter Ener-
giekonzepte für den Wohnungsbau.

Informationen und Prospekte zu diesen und an-
deren Bauvorhaben – auch Stadtwohnungen
nahe Werdersee – sind beim beauftragten IVD-
Makler Hans Schlüter unter Telefon
0421 / 2 0160 14 (täglich bis 18 Uhr) erhältlich.
Bilder und Details gibt es im Internet unter
www.bauatelier-nord.de
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Von Stephanie Hoenig

BERLIN. Ein Haus zu bauen, das bedeutet
heute weit in die Zukunft blicken zu müs-
sen. Denn in Zeiten steigender Kosten für
Energie belastet nicht nur die Hypothek das
Budget. Auch die stetig steigenden Energie-
kosten sollten eingerechnet werden. Mit
dem Bau energieoptimierter Zukunftshäu-
ser lassen sich die Ausgaben für Strom, Hei-
zung und Warmwasser aber zumindest et-
was ausbremsen.

Die Mehrinvestition in ein Energiespar-
haus kann sich schon in wenigen Jahren
rechnen. Heute sind nach Angaben des Bun-
desverbands der Verbraucherzentralen in
Berlin Gebäude mit energetischen Stan-
dards wirtschaftlich realisierbar, die noch
vor wenigen Jahrzehnten unrentable For-
schungsobjekte waren. Bauteile, die bei-
spielsweise noch 1991 für das erste Passiv-
haus in Deutschland einzeln als Prototypen
angefertigt werden mussten, seien heute Se-
rienprodukte.

Bei optimaler Konstruktion kann ein Neu-
bau fast ohne Energie für das Heizen aus-
kommen. Auf dem Weg dorthin gibt es unter-

schiedliche energetische Qualitätsniveaus,
die mit Begriffen wie Energiesparhaus, 3-Li-
ter-Haus, EnEV-Haus, Niedrigenergiehaus,
KfW-Energiesparhaus 60 oder 40, Passiv-
haus oder Nullenergiehaus beschrieben
werden. Doch Vorsicht: Längst nicht jedes
vermeintliche energieeffiziente Traumhaus
verdient die Bezeichnung Energiesparhaus
wirklich, warnen Verbraucherschützer.
Manche Begriffe seien einfach nur von Wer-
bestrategen erfunden worden.

„Hausbezeichnungen mit Literangaben
beziehen sich in der Regel auf den Heizöl-
oder Gasbedarf eines Hauses“, sagt Chris-
toph Windscheif vom Bundesverband Deut-
scher Fertigbau (BDF). Analog zu den Be-
zeichnungen beim Auto verbraucht bei-
spielsweise ein Drei-Liter-Haus drei Liter
Heizöl oder entsprechend Gas pro Quadrat-
meter Wohnfläche im Jahr.

Neben anbieterspezifischen Bezeichnun-
gen gibt es Haus-Typen, deren Energiestan-
dard klar festgelegt ist. Dazu gehören die
Häuser nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen der Energieeinsparverordnung und
Energiesparhäuser nach KfW-40- oder KfW-
60-Standard. Hier wird die wärmetechni-

sche Qualität eines Hauses mit einheitli-
chen Rechenverfahren ermittelt, erläutert
Windscheif.

Errechnet werde bei solchen Häusern der
jährliche Bedarf an der sogenannten Primär-
energie. Mindest-Baustandard in Deutsch-
land ist das sogenannte EnEV-Haus nach
den Vorgaben der Energieeinsparverord-
nung (EnEV). Die EnEV legt fest, wie hoch
der Energiebedarf von Neubauten sein darf
und welche Mindeststandards bei Sanierun-
gen eingehalten werden müssen.

„Die EnEV soll durch eine Überarbeitung
2009 und 2012 jeweils zu Jahresbeginn ver-
schärft werden“, sagt Thomas Kwapich von
der Deutschen Energie-Agentur (dena). Im
Schnitt würden die Anforderungen für Neu-
bauten und bestehende Gebäude 2009 um
30 Prozent verschärft.

2012 stehe eine weitere Verschärfung um
nochmals 30 Prozent an. Ebenfalls von Ja-
nuar 2009 an müssen Hausbesitzer bei Neu-
bauten einen Teil ihrer Wärme aus erneuer-
baren Energien produzieren – also mit Solar-
wärmeanlagen, Wärmepumpen oder Bio-
masseheizungen.

„Wer keine erneuerbaren Energien nut-
zen will, muss alternativ sein Haus deutlich
besser dämmen, als es die Energieeinspar-
verordnung vorschreibt“, sagt Jens Knissel
vom Institut Wohnen und Umwelt in Darm-
stadt. Dadurch werde ein geringerer Ener-
giebedarf erreicht. „Bauherren sollten die
gesetzlichen Vorgaben möglichst unter-
schreiten und ein KfW-Energiesparhaus 40
bauen“, rät Kwapich.

Hinter den Begriffen KfW-Energiespar-
haus 60 oder KfW-Energiesparhaus 40 ver-
bergen sich die Förderrichtlinien der KfW
Förderbank. Solche Häuser haben einen
Jahres-Primär-Energiebedarf von 60 bezie-
hungsweise 40 Kilowattstunden pro Qua-
dratmeter.

Auch für Passivhäuser liegt vom Passiv-
hausinstitut in Darmstadt eine genaue Defi-
nition vor. Nach dieser hat ein Passivhaus ei-
nen sogenannten Jahresheizenergiebedarf
pro Quadratmeter (m²a) von höchstens 15
kWh. „Beim Bau eines Zukunftshauses soll-
ten Bauherren – wenn es finanziell möglich
ist – ein Passivhaus bauen“, rät Knissel. Die-
ses Konzept sei technisch ausgereift und be-
reits weit verbreitet.

FÖRDERUNG MÖGLICH

Die KfW fördert nicht nur den Bau von Energie-
sparhäusern, sondern auch das ökologische
Bauen an sich sowie energetische Altbausanie-
rung und einzelne Modernisierungsmaßnahmen.
Die KfW-Darlehen müssen bei der jeweiligen
Hausbank beantragt werden.
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Noch vor wenigen Jahren waren Passivhäuser Zukunftsmusik. Heute sind sie technisch ausgereift
und weit verbreitet. FOTO: TMN

BERLIN (TMN). Wer beim sogenannten
Wohn-Riester die Selbstnutzung der geför-
derten Immobilie aufgibt, wird unter Um-
ständen zur unmittelbaren Besteuerung he-
rangezogen. Darauf weist die Bundessteuer-
beraterkammer in Berlin hin. Abhängig sei
das vom Stand des Wohnförderkontos. In je-
dem Fall müssen Eigenheimbesitzer es mel-
den, wenn sie aus der mit Zulagen erworbe-
nen Immobilie ausziehen. Denn mit dem
Eigenheimrentengesetz, das hinter dem
„Wohn-Riester“ steckt, sollen nur selbst ge-
nutzte Wohnungen und Häuser bezuschusst
werden.

Eine sofortige Besteuerung gelte auch für
den Rechtsnachfolger der Wohnung im To-
desfall. Eine Ausnahmeregelung gilt für den
Erbfall, wenn die Wohnung auf den überle-
benden Ehegatten übergeht, heißt es. Hier
unterbleibt die Sofortbesteuerung, wenn
die Wohnung innerhalb eines Jahres auf ihn
übergeht und weiter von ihm bewohnt wird.

Wie bei der geförderten Altersvorsorge
üblich gilt auch beim sogenannten Wohn-
Riester die nachgelagerte Besteuerung. Ein-
zahlungen sind also steuerfrei, die Auszah-
lungen werden versteuert. Da es beim
Wohn-Riester aber keine monatlichen Aus-
zahlungen gibt, wird auf einem fiktiven
Wohnförderkonto aufgerechnet, erläutert
die Kammer. Darauf werden die geförder-
ten Tilgungsbeiträge, die Zulagen und der
entnommene Eigenheimbetrag erfasst.

Die staatliche Förderung für selbst ge-
nutzte Immobilien wurde vom Gesetzgeber
im Sommer beschlossen und gilt rückwir-
kend zum 1. Januar. Im November sollen
nach einer staatlichen Zertifizierungsphase
die ersten Produkte auf den Markt kommen.

Von Angelika Röpcke

MAINZ·ERFURT. Die eigenen vier Wände
sind nicht nur für viele Eheleute ein langer-
sehnter Traum. Auch etliche unverheiratete
Paare, die dauerhaft zusammenleben wol-
len, möchten in einem gemeinsamen Haus
alt werden. Wichtig ist: Eine Baufinanzie-
rung sollte nie ohne Experten angegangen
werden. Schließlich gilt es später, den Kre-
dit Monat für Monat abzustottern. Men-
schen, die in „wilder Ehe“ leben, sollten zu-
dem spezielle Vereinbarungen treffen, die
zum Beispiel im Todesfall die Erbfolge re-
geln. Auch bei anderen Punkten kann es
sinnvoll sein, sie schriftlich zu regeln.

„Optimal wäre es, wenn man sich, ähn-
lich wie bei einem Ehevertrag, zu Beginn
der Investition darüber vertraglich einigen
würde, wie im Falle einer Trennung zu ver-
fahren ist“, sagt Helmut Weigt, Vorstands-
mitglied beim Bundesverband Finanz-Pla-
ner in Mainz. Sein Rat lautet daher: „Lieber
möglichst alles vertraglich regeln zu einem
Zeitpunkt, in dem man sich noch einig ist,
als sich später ohne Vertrag zu streiten und
sich damit gegebenenfalls völlig zu ruinie-
ren, wirtschaftlich wie seelisch.“

Vor dem Hausbau sollten beide Seiten zu-
nächst klären, wie die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse, also Eigenkapital und Einkom-
men, verteilt sind. Ein Beispiel: Beide leisten
denselben Anteil zur Finanzierung des Hau-
ses. Dann wird jeder als hälftiger Miteigen-
tümer im Grundbuch der Immobilie einge-
tragen. „Gegebenenfalls kann auch zu Be-
ginn darüber diskutiert werden, ob die Ei-
gentumsanteile unterschiedlich hoch gestal-
tet werden, je nachdem, welcher Partner der
wirtschaftlich stärkere ist“, sagt Weigt.

Nach Ansicht von Matthias Rösler, Fach-
anwalt für Erbrecht in München, vermeiden
solche exakten Regelungen Streitigkeiten.
Ist also schriftlich fixiert, durch wen in wel-
chem Umfang das Haus wie finanziert
wurde und wer die Schulden zu welchem
Anteil zu tragen hat, ist eine erste wichtige
Hürde genommen. Wenn der eine Partner ei-
nen geringeren finanziellen Beitrag zum
Hausbau geleistet hat, sollte er dennoch als
Miteigentümer im Grundbuch stehen. „An-
dernfalls hat er keine Eigentumsrechte“,
warnt Rösler. Zudem sollte geregelt wer-
den, was etwa im Todesfall oder bei einer
Trennung mit dem Anwesen geschehen
soll. Dabei müsse beachtet werden, dass
auch im Trennungsfall die Darlehensver-
bindlichkeiten weiterhin bestehen, sagt Pe-
ter Janecek, Geschäftsführer der Notarkam-
mer Thüringen in Erfurt.
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Die City und den Bürgerpark im Blick
Mit 34 Energiespar-Wohnungen wird die letzte Baulücke im „Neuen Parkviertel“ geschlossen

Rechnen für die Zukunft
Sparsame Häuser machen sich bezahlt / „Bauherren sollten gesetzliche Vorgaben unterschreiten“

Bei Auszug wird
sofort besteuert

Wohn-Riester-Regelungen

Schriftliches
erspart Probleme

Hausbau ohne Trauschein
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